
Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 5 des
Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)

Die Stadt Oberhausen beantragt die Erteilung einer
Plangenehmigung gemäß § 68 Abs. 2 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) für die ökologische Verbesserung
des Gewässers Handbach im Stadtgebiet Oberhausen,
Stadtteil Sterkrade, im Abschnitt von km 0,0 bis km 1,6.

Die Maßnahme umfasst insbesondere die Entfernung
vorhandener Sohlschalen, die Aufweitung des Gewäs-
serquerschnitts sowie die Erhöhung und Verbreiterung
der Deiche. Ziel ist die ökologische Aufwertung des
Gewässers und die Verbesserung der Funktionen des
Naturhaushaltes.

Gemäß § 7 Abs. 1 UVPG in Verbindung mit Nr. 13.18.1
der Anlage 1 zum UVPG ist für das Vorhaben eine allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der
Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht durchzuführen.

Die hat ergeben, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht erforderlich ist, da keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Diese Feststellung wird im Wesentlichen wie folgt
begründet:

- Die geplanten Maßnahmen führen überwiegend zu
einer ökologischen Verbesserung des Gewässers und
einer Aufwertung für Tiere und Pflanzen.

- Schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutz-
gesetzes sind nicht betroffen.

- Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, Heilquellen-
schutzgebiete nach § 53 Abs. 4 WHG, Risikogebiete
nach § 73 Abs. 1 WHG sowie Überschwemmungs-
gebiete nach § 76 Abs. 1 WHG sind nicht betroffen.

- Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden auf das
notwendige Maß reduziert.

Auch unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG
aufgeführten Kriterien sind keine erheblichen nachteili-
gen Umweltauswirkungen zu erwarten. Die einzelnen
Merkmale wurden nach Einschätzung der Unteren
Wasserbehörde der Stadt Oberhausen durch die Antrag-
stellerin vollständig und nachvollziehbar dargestellt und
zutreffend abgearbeitet.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht durchzuführen ist, wird hiermit gemäß § 5
Abs. 2 Satz 1 UVPG öffentlich bekannt gemacht. Diese
Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht
selbstständig anfechtbar.

Oberhausen, 24.04.2026

In Vertretung

Dr. Palotz
Beigeordneter

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 11 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 18.12.2024
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab: 

Alstadener Friedhof Feld R 2 k. S., Nrn. 1 - 121

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von
Grabaufbauten (z. B. Grabsteinen) zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 15.05.2026 bis
15.07.2026 an die SBO Servicebetriebe Oberhausen,
Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen (Friedhofsange-
legenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.

Oberhausen, 20.03.2026

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Jehn
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